Kinder in Sekten – Auswirkungen auf Sorgerecht und Umgangsrecht

Ich möchte kurz einen Fall aus unserer Kanzlei schildern, der aus meiner Sicht sehr anschaulich die Probleme erkennen lässt, welche auftreten, wenn Eltern oder ein Elternteil in eine Sekte oder Psychogruppe geraten mit Auswirkungen auf das Kindeswohl.

Aus der Ehe meines Mandanten mit seiner Ehefrau waren zwei Kinder hervorgegangen im Alter von 16 Jahren und 14 Jahren. Die Ehe wurde im Jahre 1999 geschieden. Im Zuge des Scheidungsverfahrens wurde zunächst zwischen den Eheleuten vereinbart, dass die elterliche Sorge für die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder gemeinsam ausgeübt werden sollte. Die Kinder sollten aber ihren ständigen Aufenthalt beim Kindesvater haben. Beide Kinder haben dann zunächst in der Tat beim Kindesvater gelebt. Nach einigen Jahren zog zunächst die Tochter, dann auch der Sohn zur Kindesmutter. Besuchskontakte zwischen den Kindern und dem Vater fanden aber regelmäßig statt. Wie der Kindesvater im Nachhinein erfuhr, hatte die Kindesmutter zuvor einen Mann kennen gelernt, der in der Eifel/Nordrhein-Westfalen schamanische Meditationstechniken anbot und eine sog. „Schamanische Beratung“ durchführte. Dieser Mann bezeichnete sich als „Schamane, Druide, Prophet und berufener Lichtbringer“. Seine Fähigkeiten führte er auf eine Beauftragung durch „Geistwesen“ zurück. Er prophezeite für den Sommer 2008 den Weltuntergang und gab sich als „quasi göttliche Autorität“ aus. Er gab vor, im Sinne einer Planzenmedizin und durch die Vermittlung heilender spiritueller Kräfte die Umwandlung negativer Energiefelder in positive Kräfte vornehmen zu können, um somit den ratsuchenden Menschen zur Heilung zu verhelfen. Zu der von ihm angestrebten Umwandlung negativer Energiefelder in positive Kräfte müssten erst energetische Störungen aufgelöst werden. Herr Hummes wollte den Menschen helfen, sich zu einem Geistwesen zu entwickeln. Nur solche Geistwesen seien befähigt, sich auf das von ihm propagierte Endzeitszenario vorzubereiten und dies als einzige zu überleben. Nach der „Philosophie“ des Druiden hatte die Schulausbildung eher einen geringen Stellenwert. Er propagierte das Erlernen von „Fähigkeiten zur Selbstversorgung“ und favorisierte z. B. Handwerkerberufe. Kinder wurden von ihm im Alter ab 15 Jahren wie Erwachsene behandelt.

Diesem selbsternannten Druiden gelang es schon in der Eifel Anhänger für seine Heilslehre zu gewinnen und diese immer mehr aus ihren Partnerbeziehungen und familiären Bindungen herauszulösen. Bis hin zu Akademikern scharte der Druide Anhänger um sich.

Einige Monate vor meiner Beauftragung im Frühjahr 2007 eröffnete der Druide dann im Schwarzwald ein „Schamanisches Meditations- und Erholungsheim“ genannt „Heidehaus“. Viele Anhänger des Druiden folgten ihm in den Schwarzwald und verließen quasi Haus, Hof und Familie, um im Erholungsheim die Erfüllung ihres Lebens zu finden.

Auch die Tochter meines Mandanten geriet über ihre Mutter in diese Gruppe. Zwei Monate bevor der Mandant mich beauftragte, hatte die Kindesmutter ohne Wissen und ohne Einverständnis meines Mandanten das Mädchen in der Realschule abgemeldet nachdem sie zuvor dort mehrere Wochen unentschuldigt gefehlt hatte. Es wurde unserem Mandanten erklärt, die Tochter ziehe in den Schwarzwald und absolviere dort in dem Erholungsheim zunächst ein Praktikum bis zum Sommer des nächsten Jahres, alsdann werde sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau einschlagen. Der Kindesvater erfuhr aber, dass die Praktikumsstelle im Heidehaus  offiziell überhaupt nicht anerkannt wurde.

Der Kindesvater musste dann zur Kenntnis nehmen, dass die Mutter auch für sich und den 14-jährigen Sohn einen Umzug in den Schwarzwald plante. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren vernünftige Gespräche mit der Mutter überhaupt nicht mehr möglich. Der Kindesvater hatte den Eindruck, dass die Kindesmutter blind den Plänen und Vorstellungen des selbsternannten Druiden und dessen schamanischer Heilslehre folgte.

Er beauftragte mich daraufhin, der Mutter bei Gericht das Sorgerecht entziehen zu lassen, hilfsweise das Aufenthaltsbestimmungsrecht bzgl. der Kinder auf ihn übertragen zu lassen.

Ich habe dann bei dem damals noch zuständigen Gericht am Wohnsitz der Kindesmutter die entsprechenden Anträge gestellt und in langen Schriftsätzen die gefährliche Entwicklung der sektenähnlichen Gruppe und die Abhängigkeit von dem Druiden dargestellt.

Vom Jugendamt erfuhr der Kindesvater keinerlei Unterstützung, erntete vielmehr Unverständnis. Die zuständige Sachbearbeiterin erklärte lapidar, schließlich sei die Religionsausübung frei und sie könne keine Gefährdung des Kindeswohls erkennen. 

Zum Glück war der Richter wesentlich verständiger, nachdem er sich die Homepage des Erholungsheimes im Schwarzwald genauer angesehen hatte. Er beschloss auf meine Anregung hin ein Gutachten über die Erziehungsfähigkeit der Kindesmutter bei Prof. Dr. Gunther Klosinsky von der Universität in Tübingen einzuholen. 

Noch ehe der Gutachter mit der Exploration beginnen konnte, nahm die Entwicklung einen dramatischen Verlauf. Der Kindesvater berichtete, dass die Gruppe Hals über Kopf das  Heidehaus im Schwarzwald aufgegeben habe und nach Togo in Afrika geflogen sei. Offenbar war die Gruppe in finanzielle Schwierigkeiten geraten und der Druide sah sich zunehmendem Druck nach kritischen Berichten in der Lokalen Presse und sogar im Fernsehen ausgesetzt. 

Eine von mir erwirkte einstweilige Anordnung auf sofortige Übertragung des Sorgerechtes kam zu spät; zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Kindesmutter mit beiden Kindern schon zusammen mit der Gruppe nach Afrika abgesetzt.

Durch Einschaltung des Deutschen Botschafters in Togo konnte dann eine Überwachung der Gruppe in Afrika sichergestellt werden, da schlimmste Befürchtungen im Hinblick auf die medizinische Versorgung und die hygienischen Zustände in dem Lager bestanden. 

Ein Erwachsener starb im Übrigen in Togo wegen der miserablen medizinischen Versorgung.

Zum Glück kehrte die Kindesmutter nach einigen Monaten zusammen mit dem Sohn zurück nach Deutschland, weil es nach eigenen Angaben dem Sohn in Togo nicht so gut gefallen habe. Das inzwischen volljährige Mädchen ließ sie zurück bei der Gruppe; das Mädchen lebte inzwischen mit dem Sohn des Druiden zusammen.

Der Junge, mittlerweile 16 Jahre alt, war nicht bereit, auf Grund der Erfahrungen mit der Mutter zum Vater zu ziehen. Ein zunächst diskutiertes Auseinanderfallen von Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht erwies sich als wenig praktikabel. Der inzwischen entnervte Vater gab schließlich auf und nahm den Sorgerechtsantrag bezüglich des Sohnes zurück, nachdem die Kindesmutter versprochen hatte bis zur Volljährigkeit des Jungen mit diesem in Deutschlang zu bleiben. 

Was zeigt dieser Fall:

1. 

Menschen können in fundamentalistischen Gruppen derart abhängig von der allein gültigen Glaubenslehre werden, dass sie völlig irrationale, auch zum Wohle der Kinder nachteilige Entscheidungen treffen. Sie sind vernünftigen Gesprächen nicht mehr zugänglich, schotten sich von der vermeintlich feindlichen Umgebung ab und schaffen sich eine eigene Welt. 

2.

Diese totale Abhängigkeit von der Glaubenslehre wird häufig von den Jugendämtern und auch den Gerichten nicht wahrgenommen. Zum Einen berufen sich die Elternteile auf ihre Religionsfreiheit, die angeblich keinesfalls den Kindern aufgedrängt wird. Zum Anderen wird nach Außen hin zum Schein zugesichert, dass Kind werde nicht beeinflusst und man werde sich konform verhalten im Hinblick auf Schulbesuch und Ausbildung des Kindes, Erziehung zu geistiger Freiheit und Wahrung der körperlichen Unversehrtheit des Kindes. Es wurde im erzählten Beispielsfall sogar nicht davor zurückgeschreckt, die zuständige Passstelle zu belügen im Rahmen der geplanten Ausreise nach Afrika. 

Im Nachhinein stehen dann oft Jugendamt und Gericht staunend vor der Erkenntnis, dass alle Zusicherungen nicht eingehalten wurden, eben weil freie Entscheidungen je nach Verstrickung in die rigoristische Gruppe nicht mehr möglich sind. Rechtstreu müssen Mitglieder solcher Gruppierungen nicht sein; sie dürfen vielmehr aus höherrangingen Motiven ihres Glaubens heraus staatliche Regelungen missachten und unterlaufen. Gericht und Jugendamt gelingt es nicht mehr, an solche Menschen heranzukommen. 

Sämtliche Versuche vonseiten der Jugendämter und Gerichte, doch „vernünftig“ mit solchen Elternteilen zu reden und eine Art Mediation zu versuchen, müssen zwangsläufig scheitern, weil Mitglieder solcher Gruppierungen ferngesteuert sind und in ihrer Verblendung nur noch ihrem Heilsbringer gegenüber verantwortlich sind.

Ich habe in meiner Praxis immer wieder die Erfahrung machen müssen, das Jugendämter, Betreuungsstellen und Gerichte diese totale Abhängigkeit von der Heilslehre der Psychogruppe oder Sekte unterschätzen oder häufig gar nicht erst wahrnehmen. Ob es sich um Schamanismus, um Scientology, um die Zeugen Jehovas oder sonstige fundamentalistische und rigoristische Gruppen handelt bis hin zu esoterischen Heilsbringern: Die Strickmuster sind häufig identisch ebenso wie der Geschehensablauf mit den dadurch entstehenden Problemen für Kinder, die in der Obhut eines in eine solche Gruppierung geratenen Elternteiles oder sogar schlimmstenfalls in der Obhut beider Elternteile stehen. 

In diesem von mir geschilderten besonders krassen Fall ging es um das Sorgerecht bzw. um das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Häufig entstehen aber auch beim Umgangsrecht, auch Besuchsrecht genannt, Probleme. Elternteile, die in eine solche Gruppierung geraten sind und bei denen Kinder leben, versuchen häufig, dem in Trennung oder Scheidung lebenden anderen Elternteil den Umgang mit dem Kind zu verwehren oder zumindest zu erschweren. Dies geschieht aus Angst, dieser andere Elternteil könnte die Heilslehre anzweifeln und versuchen, die Kinder von dieser Glaubenslehre wieder abzubringen. Es ist erstaunlich, welche Mittel und Wege solchen Elternteilen recht sind, um Umgangswünsche des anderen Elternteiles abzublocken. Auch hier bedarf es oft großer Anstrengungen und vor allem Geduld, bis Jugendämter, Betreuungsstellen und Gerichte verstehen, weshalb Besuchskontakte von Seiten des in der Sekte lebenden Elternteiles nicht gewünscht sind.

3.

Was kann und sollte zum Schutz der Kinder verbessert werden?

Aus meiner Sicht müssten Jugendämter, Beratungsstellen und Gerichte besser informiert sein über Sekten und Psychokulte und deren Einfluss auf das Wohl des Kindes. Es kann nicht sein, dass mir die Mitarbeiterin des Jugendamtes aus dem soeben geschilderten Fall erklärt: Die katholische Kirche war im Hinblick auf rigoristische Vorgaben früher auch nicht besser, was regen sie sich also über einen selbsternannten Druiden auf. 

Auch Fortbildungsveranstaltungen für Gerichtsgutachter, die von den Gerichten oft mit der Erstellung familienpsychologischer Gutachten beauftragt werden, sind nötig.

Nur wer weiß, welche Macht selbsternannte Gurus und Heilsbringer über Menschen gewinnen können und in welche Abhängigkeit Eltern oder Elternteile in solchen rigoristischen Gruppen geraten können, kann rechtzeitig gegensteuern zum Wohl des Kindes bis hin zu einer möglicherweise auch durch das Jugendamt veranlassten Sorgerechtsentziehung. Wer die Augen verschließt vor der Macht und dem Einfluss solcher Sekten und Psychokulte, kann leicht Fehlentscheidungen treffen im Hinblick auf das zu beachtende Kindeswohl und den Schutz des Kindes. 

Zusammenfassung und Thesen eines Referates

„Kinder in Sekten – Auswirkungen auf Sorgerecht und Umgangsrecht“

Kurz zusammengefasst ein besonders anschaulicher Fall zum Thema aus meiner Praxis:

Eine Mutter mit zwei minderjährigen Kindern gerät an einen „schamanischen Heilsbringer“, der als quasi göttliche Autorität auftritt, den Weltuntergang prophezeit und seine Anhänger zu Geistwesen entwickeln will, welche dann den Weltuntergang überleben werden. Die Mutter liefert die 16-jährige Tochter schutzlos dem Einfluss des Druiden aus, mit der Folge, dass diese ihre schulische Ausbildung abbricht und dem selbsternannten Druiden in ein vom ihm eröffnetes Meditations- und Erholungsheim im Schwarzwald folgt. Die Mutter und der 14 Jahre alte Sohn wollen gerade ebenfalls in den Schwarzwald ziehen, als die Gruppe dort aufgrund finanzieller Schwierigkeiten das Projekt wieder aufgeben muss und in einer Art Panikreaktion nach Togo/Afrika ausfliegt. Die Mutter und beide Kinder fliegen ebenfalls nach Afrika. Ein junger Mann aus der Gruppe stirbt aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung und der problematischen hygienischen Verhältnisse. Das Gericht kommt mit einer einstweiligen Anordnung hinsichtlich Entziehung des Sorgerechtes und Übertragung auf den in Scheidung lebenden Kindesvater zu spät. Dieser hatte auf die Gefahr der Gruppe bei Jugendamt und Gericht hingewiesen, fand aber zunächst wenig Gehör. Erst als die Gruppe nach Togo ausgereist war, übertrug das Gericht die elterliche Sorge auf den Kindesvater.

Was zeigt dieser Fall:

1. 

Menschen können in fundamentalistischen Gruppen derart abhängig von der allein gültigen Glaubenslehre werden, dass sie völlig irrationale, auch zum Wohle der Kinder nachteilige Entscheidungen treffen. Sie sind vernünftigen Gesprächen nicht mehr zugänglich, schotten sich von der vermeintlich feindlichen Umgebung ab und schaffen sich eine eigene Welt. 

2.

Diese totale Abhängigkeit von der Glaubenslehre wird häufig von den Jugendämtern und auch den Gerichten nicht wahrgenommen. Zum Einen berufen sich die Elternteile auf ihre Religionsfreiheit, die natürlich keinesfalls den Kindern aufgedrängt wird. Zum Anderen wird nach Außen hin zum Schein zugesichert, dass Kind werde nicht beeinflusst und man werde sich konform verhalten im Hinblick auf Schulbesuch und Ausbildung des Kindes, Erziehung zu geistiger Freiheit und Wahrung der körperlichen Unversehrtheit des Kindes. Es wurde im erzählten Beispielsfall sogar nicht davor zurückgeschreckt, die zuständige Passstelle zu belügen im Rahmen der geplanten Ausreise nach Afrika. 

Im Nachhinein stehen dann oft Jugendamt und Gericht staunend vor der Erkenntnis, dass alle Zusicherungen nicht eingehalten wurden, eben weil freie Entscheidungen je nach Verstrickung in die rigoristische Gruppe nicht mehr möglich sind. Rechtstreu müssen Mitglieder solcher Gruppierungen nicht sein; sie dürfen vielmehr aus höherrangingen Motiven ihres Glaubens heraus staatliche Regelungen missachten und unterlaufen. Gericht und Jugendamt gelingt es nicht mehr, an solche Menschen heranzukommen. 

Sämtliche Versuche vonseiten der Jugendämter und Gerichte, doch „vernünftig“ mit solchen Elternteilen zu reden und eine Art Mediation zu versuchen, müssen zwangsläufig scheitern, weil Mitglieder solcher Gruppierungen ferngesteuert sind und in ihrer Verblendung nur noch ihrem Heilsbringer gegenüber verantwortlich sind.

Ich habe in meiner Praxis immer wieder die Erfahrung machen müssen, das Jugendämter, Betreuungsstellen und Gerichte diese totale Abhängigkeit von der Heilslehre der Psychogruppe oder Sekte unterschätzen oder häufig gar nicht erst wahrnehmen. Ob es sich um Schamanismus, um Scientology, um die Zeugen Jehovas oder sonstige fundamentalistische und rigoristische Gruppen handelt bis hin zu esoterischen Heilsbringern: Die Strickmuster sind häufig identisch ebenso wie der Geschehensablauf mit den dadurch entstehenden Problemen für Kinder, die in der Obhut eines in eine solche Gruppierung geratenen Elternteiles oder sogar schlimmstenfalls in der Obhut beider Elternteile stehen. 

In diesem von mir geschilderten besonders krassen Fall ging es um das Sorgerecht bzw. um das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Häufig entstehen aber auch beim Umgangsrecht, auch Besuchsrecht genannt, Probleme. Elternteile, die in eine solche Gruppierung geraten sind und bei denen Kinder leben, versuchen häufig, dem in Trennung oder Scheidung lebenden anderen Elternteil den Umgang mit dem Kind zu verwehren oder zumindest zu erschweren. Aus Angst, dieser andere Elternteil könnte die Heilslehre, an die die Kindesmutter glaubt, anzweifeln und versuchen, die Kinder von dieser Glaubenslehre wieder abzubringen. Es ist erstaunlich, welche Mittel und Wege solchen Elternteilen recht sind, um Umgangswünsche des anderen Elternteiles abzublocken. Auch hier bedarf es oft großer Anstrengungen und vor allem Geduld, bis Jugendämter, Betreuungsstellen und Gerichte verstehen, weshalb Besuchskontakte von Seiten des in der Sekte lebenden Elternteiles nicht gewünscht sind.

3.

Was kann und sollte zum Schutz der Kinder verbessert werden?

Aus meiner Sicht müssten Jugendämter, Beratungsstellen und Gerichte besser informiert sein über Sekte und Psychokulte und deren Einfluss auf das Wohl des Kindes. Es kann nicht sein, dass mir die Mitarbeiterin des Jugendamtes auf dem soeben geschilderten Fall erklärt: Die katholische Kirche war im Hinblick auf rigoristische Vorgaben früher auch nicht besser, was regen sie sich also über einen selbsternannten Druiden auf. 

Auch Fortbildungsveranstaltungen für Gerichtsgutachter, die von den Gerichten oft mit der Erstellung familienpsychologischer Gutachten beauftragt werden, sind nötig.

Nur wer weiß, welche Macht selbsternannte Gurus und Heilsbringer über Menschen gewinnen können und in welche Abhängigkeit Eltern oder Elternteile in solchen rigoristischen Gruppen geraten können, kann rechtzeitig gegensteuern zum Wohl des Kindes bis hin zu einer möglicherweise auch durch das Jugendamt veranlassten Sorgerechtsentziehung. Wer die Augen verschließt vor der Macht und dem Einfluss solcher Sekten und Psychokulte, kann leicht Fehlentscheidungen treffen im Hinblick auf das zu beachtende Kindeswohl und dem Schutz des Kindes. 

